
BESOLDUNGSREGLEMENT

Aenderung vom 11. Dezember 1974

Die Einwohnergemeindeversammlung von Muttenz beschliesst:

I.

Das Besoldungsreglement vom 4. Juli Jk958 wird wie folgt geändert:

§ 26
Beförderung

GEMEINDE 
MUTTENZ

§ 27
Anfangsbe
soldung

§ 4
Wahlbehörden

§ 25 Abs. 1 bis
Die Kindergärtnerinnen werden in die Klasse 18 gemäss § 1 Abs. 1 
des Landratsbeschlusses vom 15. Juni 1972 betreffend die Besol
dungen, Sozial- und Teuerungszulagen eingereiht.

Für die Einreihung des Personals ist der Gemein
derat zuständig, ebenso für die Beförderung und 
Xie Einstufung in die Besoldungsklassen. Massge
bend sind die im Anhang zu diesem Reglement ent
haltenen Richtlinien.

Unter Vorbehalt von Absatz 2 wird das Gemeinde
personal durxm den Gemeinderat gewählt. Für Lehr
kräfte der/Jugendmusikschule hat die Musikschul
kommission das Vorschlagsrecht.
Die Wahlen der Primär- und Sekundarlehrkräfte so
wie der Kindergärtnerinnen werden durch die Schul
pflege vorgenommen. Gemeinde- und Bauverwalter 
we/den durch Gemeinderat und Gemeindekommission 
in gemeinsamer Sitzung gewählt. Die Wahl der 
'Sozialarbeiter erfolgt durch Gemeinderat und 
Fü r s o rg eb ehö rde.

1Die An'fangsbesoldung, welche bei der Wahl fest
gesetzt wird, soll in der Regel dem Mindestbetrage 
der für das Amt massgebenden Besoldungsklasse ent
sprechen. \

Die Position "Kindergärtnerinnen, Klasse 8/11" wird aufgehoben. 
"Fürsorgerin" wird ersetzt durch "Sozialarbeiter".

§ 25 Abs. 1



II.

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG
Der Präsident: Der Verwalter:

stalterszulagen eine höhere Anfangsbesol- 
t^ewilligen, wenn bisherige Tätigkeit,

, Fähigkeiten und Kenntnisse es recht-
A^isnahmsweise können auch zur Erhaltung 

•eitskräfte zusätzliche Dienstalters- 
SLLgt -werden. - — —------——-

2\Der Gemeinderat ist jedoch befugt, für neu in 
den^Gemeindedienst tretende Funktionäre durch 
Anrechnung einer Anzahl von Dienstjahren in Form 
von Die 
düng zu Vorbilduri 
fertigen, 
tüchtiger AiSJ

__ z ul ag e n _b_ewi~

Diese Aenderung tritt am 1. Januar 1975 in Kraft.

Muttenz, 11. Dezember 1974


